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RS OGH 1936/4/28 1Ob355/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1936

Norm

ABGB §771

AußStrG §122

Rechtssatz

Die auf Grund des Gesetzes abgegebene Erbserklärung eines Noterben, der im Testamente des Erblassers

ausdrücklich enterbt wurde, ist zwar zu Gericht anzunehmen, aber das Erbrecht des Noterben erst dann als

ausgewiesen zu behandeln, wenn der Nachweis der Ungültigkeit des Testamentes oder der Unrechtmäßigkeit der

Enterbung erbracht wurde.
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